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Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

18.02.2015 (Eingang 20.02.2015) 

Einsetzung frei werdender Haushaltsmittel in der Schülerbeförderung Hauptschule (Titel 
03 241 01) in den Jahren ab 2015 für eine Verbesserung der Schülerbeförderung in Labbeck 
Richtung Sonsbeck/Geldern und nach Xanten 
___________________________________________________________________________ 

 
Die Planung und Durchführung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für die 
Gemeinde Sonsbeck obliegt dem Kreis Wesel. Die Verbesserung der Schülerbeförderung für 
den Ortsteil Labbeck und die damit einhergehende bessere Anbindung des Ortsteiles Labbeck 
im Rahmen des ÖPNV ist  ein grundsätzliches Anliegen der Gemeinde Sonsbeck und wurde 
im Rahmen der Bürgeranträge vom 24.01.2012 (DS 04/12) und 16.12.2012 (DS 05/13) sowie 
in der gemeindlichen Stellungnahme zur letzten Fortschreibung des Nahverkehrsplanes  für 
den Kreis Wesel im Jahre 2012 (DS 18/12 ) deutlich zum Ausdruck gebracht.  
 
Bestandteil der Stellungnahme zur Fortschreibung des Nahverkehrsplanes  war u. a. gemäß 
Punkt 3: „Ferner sollten die in den vergangenen Monaten von der Gemeinde Sonsbeck 
vorgetragen Anregungen, die auf einen Bürgerantrag aus der Labbecker Bevölkerung 
basieren, im Ganzen nochmals auf Realisierbarkeit geprüft werden und sofern weitgehend 
kostenneutral machbar umgesetzt werden.“  
 
Die geforderte weitgehende Kostenneutralität bezog sich in diesen Fall auf eine 
kostenneutrale Umsetzung innerhalb des Verkehrsverbundes des Kreises Wesel ohne 
zusätzliche Belastungen für den Haushalt der Gemeinde Sonsbeck und nicht auf eine 
kostenneutrale Umsetzung innerhalb des Haushaltes der Gemeinde Sonsbeck. Darüber hinaus 
handelt es sich bei den geschätzten frei werdenden Mitteln des Produktbereiches 03 241 01 
nicht um tatsächliche Einsparungen, da sich die Schülerbeförderungskosten des ÖPNV für 
den Bereich der Hauptschüler/innen zukünftig aufgrund der Auflösung der Schule zwar 
verringern, die Kosten der Schülerbeförderung der Gesamtschüler/innen aber deutlich 
ansteigen und über die Gesamtschulumlage durch die Gemeinde Sonsbeck zu tragen sind. Bei 
den Kosten für die Schülerbeförderung im Rahmen des gemeindeeigenen 
Schülerspezialverkehres werden sich hingegen keine Einsparungen ergeben, da die Linie 
unabhängig von der Anzahl der zu befördernden Schüler/innen im gleichen Umfang 
aufrechterhalten werden muss. Eine zusätzliche Ergänzungsfinanzierung des ÖPNV durch die 
Gemeinde Sonsbeck ist auch vor dem Hintergrund eines strukturell nicht ausgeglichenen 
Haushaltes und der „vorläufigen Haushaltsführung“ kritisch zu sehen.  
 
Da eine Ausweitung des ÖPNV-Angebotes durch die Gemeinde Sonsbeck aus den 
vorgenannten Gründen nicht realisierbar ist, empfiehlt die Verwaltung den vorliegenden 
Antrag abzulehnen und zum Anlass zu nehmen mit dem Träger des ÖPNV noch einmal 
konkrete Optimierungs- und Verbesserungsmöglichkeiten im Rahmen der bestehenden 
Linienführungen zu prüfen. 
 
 
Sonsbeck, 23.02.2015 
 


